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Regelungsbereich 1:
Einkommen/Vermögen

Modellprojekt zum Bundesteilhabegesetz
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Herauslösung der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe

Nachrang bleibt bestehen von § 2 SGB XII in § 91 SGB IX

Das bedeutet:

 Eingliederungshilfe bleibt einkommens- und vermögensabhängig

Aber:

 enorme Verbesserung der Anrechnung von Einkommen und Vermögen

 Partnereinkommen ist ab 2020 nicht mehr einzusetzen

Einkommen/Vermögen
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Überblick

Bisher
 Anrechnung von Einkommen 

und Vermögen zum 01.04.2017 
bereits verbessert

 Vermögensfreibetrag von 
2.600 € auf 5.000 € erhöht
(§ 90 SGB XII)

 Zusätzlich für die EGH 
25.000 € bis 31.12.2019
(§ 60a SGB XII)

 Erhöhter 
Einkommensfreibetrag
(§ 82 Abs. 3a SGB XII)

Ab 01.01.2020
 Herauslösung der EGH aus der 

Sozialhilfe 

 Vermögensfreibetrag bemisst 
sich nach jährlich steigender 
Bezugsgröße (§ 18 Abs. 1 SGB IV)

 Einkommen und Vermögen des 
Partners sind nicht einzusetzen

 Berechnung mit der Summe der 
Einkünfte des Vorvorjahres 
(§ 135 SGB IX)

 Einkommensgrenze = 
Bezugsgröße
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https://www.aktuar-hoffmann.de/_bezugsgrobe_gemab_18_sgb_iv.html
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§135 SGB IX-neu: Berechnung mit der Summe der Einkünfte des 
Vorvorjahres

§ 2 Abs. 2 EStG: Einkünfte sind
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und       

selbständiger Arbeit der Gewinn (§§ 4 bis 7k und 13a),
2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuss der 

Einnahmen über die Werbungskosten (§§ 8 bis 9a).

Summe der Einkünfte = Ertrag – Kostenaufwand
oder
Summe der Einkünfte = alle Bruttoeinkünfte - Werbungskosten 
(1000 € (nichtselbstständige Arbeit); 102 € (Renteneinkünfte); 801 € 
(Kapitalvermögen))                    

Berechnungsgrundlage
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§ 139 SGB IX-neu: einzusetzen ist das gesamte verwertbare Vermögen

Geschütztes Vermögen weiterhin gem. § 90 Abs. 1 Nr. 1-8 SGB XII

Ausnahme: Nr. 9 Definition des Barvermögens oder sonstiger Geldwerte 
zukünftig direkt im SGB IX-neu (§ 139)

 Höhe des zusätzlichen Vermögensfreibetrages: 150% der jährlichen 
Bezugsgröße

 Für den Vermögensfreibetrag ist die Bezugsgröße des aktuellen Jahres 
anzuwenden (unterschieden in alte und neue Bundesländer)

Berechnungsbeispiel:

Bezugsgröße 2018 = 36.540 x 150%

Vermögensfreibetrag für 2018 = 54.810 €

Vermögen
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Grundsätzlich gilt für Empfänger von Eingliederungshilfe der Vermögensfreibetrag des SGB IX.

Sobald Leistungen der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege parallel gewährt werden, muss 
nach dem Lebenslagenmodell unterschieden werden.

Lebenslagenmodell

Antrag vor Eintritt
der Regelaltersgrenze

Leistungen EGH und
HzP

günstigere 
Regelungen der EGH

Antrag nach Eintritt
der Regelaltersgrenze

Leistungen EGH und
HzP

Regelungen der 
Sozialhilfe (SGB XII)
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